
Rechtliche Situation bei Zweitstudium- was gilt?
Beitrag von „MrsPace“ vom 27. August 2016 23:58

Ich glaube, das Problem ist hier eher, dass die TE eben wahnsinnig gerne dieses Zweitstudium
machen würde, mit Ende 20 aber nicht mehr unbedingt alle Einschränkungen eines "regulären"
Studentenlebens hinnehmen möchte. Kann ich verstehen. Darauf hätte ich mit Ende 20 auch
keine Lust mehr gehabt.

Gleichzeitig kann ich es auch verstehen, dass man sich nach einem Bachelor- und
Masterstudium nicht mit 1200€ netto zufrieden geben will.

Aber die Situation ist jetzt nun mal so und nun heißt es eben, sich mit dem Ist-Zustand
abzufinden oder sich doch nochmal einen Ruck geben, Bundesland wechseln, Auto verkaufen,
schnöden Studi-Job annehmen und das Ding möglichst rasch durchziehen.
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